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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Glasfaserschnitzel 3 mm (210100-X)

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Faserspachtel und Preßmassen, Kunststoffputze, Kitte, Kleber, Korrosionsschutzanstriche, Asbestersatz.

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

R&G Faserverbundwerkstoffe GmbHFirmenname:

Composite Technology

Straße: Im Meißel 7 - 13

Ort: D-71111 Waldenbuch

D-71107 Waldenbuch

1145Anschrift Postfach:

Telefon: Telefax:+49 (0)7157 5304-60 +49 (0)7157 5304-70

info@r-g.deE-Mail:

Michael GroßAnsprechpartner:

www.r-g.deInternet:

ManagementAuskunftgebender Bereich:

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg

Tel: +49 (0)761 19240

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kann bei Hautkontakt oder Verschlucken Juckreiz und kurzfristige Reizungen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

98 - 100%65997-17-3 Aluminium-Borsilikatglas mit einem Alkaligehalt <=1% (E-Glas)

0,5 - 1,5%Schlichte auf Silanbasis

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Druckdatum: 25.09.2023 Revisions-Nr.: 1,05 - Ersetzt die Version: 1,04 D - de



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH

Glasfaserschnitzel 3 mm (210100-X)

Überarbeitet am: 25.09.2023 Materialnummer: 210100-X Seite 2 von 4

Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen.

Nach Einatmen

Falls Hautirritationen auftreten, mit Wasser und Seife waschen.

Nach Hautkontakt

Augen sofort gründlich mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen.

Nach Augenkontakt

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

In einzelnen Fällen wurde eine schwache Hautreizung beobachtet (Rötung, Juckreiz). Staub kann sich auf die 

Atemwege reizend auswirken und Bronchitissymptome hervorrufen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Alle üblichen Löschmittel.

Geeignete Löschmittel

Wasser, wenn der Brand durch elektrischen Kurzschluss entstanden ist.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Textilglasfasererzeugnisse sind nicht brennbar. Die Schlichteanteile und Verpackungsmaterialien aus Pappe, 

PE- Folie und Holz können sich im Brandfall zersetzen und verbrennen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Vor dem Reinigen die Abschnitte "Maßnahmen zur Brandbekämpfung" und "Handhabung und Lagerung" 

berücksichtigen. Während der Reinigung geeignete "persönliche Schutzausrüstung" verwenden. Freigesetztes 

Produkt muss sorgfältig mechanisch aufgenommen werden. Staubbildung soll vermieden werden.

Für Reinigung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Faserflug und Staub müssen durch ausreichende Absaugung und Belüftung vermieden werden. Alle Gebinde 

müssen in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften und bewährten Gebräuchen gelagert 

werden. Offene Flammen und Zündquellen müssen ferngehalten werden. Die Auswirkung von elektrostatischer 

Aufladung muss beachtet werden. Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik muss gearbeitet 

werden.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lager- und Arbeitsräume ausreichend lüften. Trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung 

schützen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

521Lagerklasse nach TRGS 510:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter
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Arbeitsplatzgrenzwerte liegen nicht vor.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Schutzbrille

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzhandschuhe tragen.

Handschutz

Arbeitskleidung, die Hautkontakt verhindert (dicht schließender Overall und Schutzhandschuhe), ist zu tragen.

Körperschutz

Bei Auftreten einer Staubkonzentration ist eine Staubmaske zu tragen.

Atemschutz

festAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: weiß

geruchlosGeruch:

800 °CSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Wasserlöslichkeit: unlöslich

Dichte: 2,6 g/cm³

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.2. Chemische Stabilität

stabil

Keine

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine

10.5. Unverträgliche Materialien

Gefährliche Abbauprodukte der Schlichte sind Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und niedermolekulare organische 

Verbindungen.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Sonstige Angaben

Im Juni 1987 wurden Textilglasfasern von der International Agency for Research on Cancer (IARC) in Hinsicht 

auf krebserzeugende Eigenschaften beim Menschen (Gruppe 3) als nicht klassifizierbar eingestuft. 

Untersuchungen vom IARC an Mensch und Tier ergaben keine ausreichenden Beweise, Textilglasfasern als 

eine mögliche, wahrscheinliche oder bestätigte krebserzeugende Substanz einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Enthält keine Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind.
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

Dieser Stoff hat gegenüber Nichtzielorganismen keine endokrinen Eigenschaften.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

101103 ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus der Herstellung von Glas und 

Glaserzeugnissen; Glasfaserabfall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

Sonstige einschlägige Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 9.

Diese Produkte stellen im Sinne von REACH Erzeugnisse dar. Es handelt sich dabei aber nicht um ein 

Erzeugnis, das unter die Bestimmungen zur Registrierung nach Art. 7(1) beziehungsweise Art. 7(2) fällt. 

Die Angaben in diesem Sicherheitsinformationsblatt für Erzeugnisse beziehen sich ausschließlich auf das hierin 

beschriebene Fasererzeugnis und nicht auf die Verwendung in Kombination mit irgendeinem anderen Stoff 

oder einer anderen Zubereitung, bzw. einem anderen Erzeugnis oder in irgendeinem Verfahren. Das 

Sicherheitsinformationsblatt für Erzeugnisse soll durch sachgerechte Information der gewerblichen Verwender 

von Chemiefasern dem Schutz von Menschen und Umwelt dienen.

Weitere Angaben
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